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§238

Verletzung einer Aufenthaltsbeschränkung oder eines Tätigkeitsverbots

(1) Wer böswillig sich einer durch das Gericht ausgesprochenen Aufenthalts
beschränkung entzieht oder Erziehungs- und Kontrollmaßnahmen nach den §§ 47, 
48 verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein durch das Gericht ausgesprochenes Tätig
keitsverbot schwerwiegend mißachtet.

A n m e r k u n g :  Andere Zuwiderhandlungen gegen ein Tätigkeitsverbot können 
als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.18

§239

Schwerer Gewahrsamsbruch
Wer

1. beschlagnahmte, gepfändete oder in amtlichem Gewahrsam befindliche Sachen 
unbefugt vernichtet, beschädigt oder beiseite schafft;

2. unbefugt ein Siegel, das im Auftrag eines staatlichen Organs angelegt wurde, 
bricht oder ablöst.

um einen erheblichen Nachteil zu verursachen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem 
Tadel bestraft oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Ver
antwortung gezogen.

A n m e r k u n g :  Gewahrsamsbruch ohne die genannten Folgen kann als Ord
nungswidrigkeit verfolgt werden.19

§240

Urkundenfälschung

(1) Wer zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstellt, 
eine echte Urkunde verfälscht oder von einer unechten oder verfälschten Urkunde 
Gebrauch macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine echte Urkunde ist eine schriftliche oder in anderer Form aufgezeich

nete Erklärung, die in Ausübung dienstlicher oder sonstiger beruflicher Befug
nisse oder in Wahrnehmung persönlicher Rechte und Pflichten ausgestellt wurde 
und Rechte und Pflichten begründet, ändert, aufhebt oder die rechtserhebliche Tat
sache beweist und ihren Aussteller erkennen läßt. ■

18. Vgl. § 10 der VO über Ordnungswidrigkeiten vom 16. 5. 1968 (GBl. II S. 359; Ber. S. 827), 
abgedruckt unter Reg.-Nr. 12.

19. Vgl. § 3 der VO über Ordnungswidrigkeiten vom 16. 5. 1968 (GBl. II S. 359; Ber. S. 827), 
abgedruckt unter Reg.-Nr. 12.
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